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Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der Gruppe SPD und 
BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN auf Erweiterung der Kindertagesstätet Sandstedt in 
eine zweizügige Einrichtung mit Krippe oder als gemischte Gruppe und 
Bereitstellung der Mittel im Investivhaushalt 

Beratungsfolge: 

 
     Status 
    Ö    /   N 

Datum Gremium 

X  25.01.2024 Kinder- und Jugendausschuss 

 X 29.01.2024 Verwaltungsausschuss der Gemeinde Hagen im Bremischen 

X  05.03.2024 Rat der Gemeinde Hagen im Bremischen 

 
 
In der Sitzung des Kinder- und Jugendausschusses am 05.12.2023 wurde durch die Gruppe 
SPD-Bündnis 90/Die Grünen der Antrag 2023/011, der Antrag ist der Vorlage als Anlage 
beigefügt. eingereicht. Mit diesem beantragt die Gruppe die Erweiterung der neu zu bauenden 
Kindertagesstätte in Sandstedt um eine weitere Gruppe. Geeignete Mittel für die Erweiterung 
sollten im Investitionshaushalt zur Verfügung gestellt werden. 
 
In den weiteren Beratungen im Verwaltungsausschuss und im Rat wurde die Diskussion 
ergebnisoffen in den ersten Kinder- und Jugendausschuss des neuen Jahres verwiesen. 
 
Kindertagestättenbedarfsplanung 
 
Mit Blick auf die Gesamtzahlen der Kindertagesstättenbedarfsplanung (Punkte 7.1 und 7.2 der 
Bedarfsplanung Kindertagesstätten vom 01.02.2023) stehen der Gemeinde, nach Umsetzung 
der beschlossenen Neubaumaßnahmen, ab dem Jahr 2027 jährlich 17 zusätzliche 
Kindergartenplätze zur Verfügung. Diese können nach heutigem Stand nicht durch Kinder aus 
der Gemeinde besetzt werden. Insofern besteht aus Sicht der Verwaltung kein Bedarf an 
zusätzlichen Kindergartenplätzen. Eine zusätzliche Gruppe im Regelbereich würde ggf. 
zukünftig eine Gruppe in einer Einrichtung der Gemeinde Hagen im Bremischen in Frage 
stellen. Dies sollten die Ratsmitglieder im Rahmen der Entscheidung über eine zusätzliche 
Gruppe im Regelbereich berücksichtigen.  
 
Im Bereich der Krippen sieht die Situation und Einschätzung der Verwaltung jedoch anders 
aus. Dort stehen der Gemeinde, nach Realisierung der zwei neuen Krippengruppen in der 
Kindertagesstätte „Rasselbande“ in Bramstedt, ab 2025 jährlich zwei zusätzliche 
Krippenplätze zur Verfügung, die nach den derzeitigen Prognosen nicht durch Kinder besetzt 
werden können.  
 
Während im Bereich der Kindergartenplätze damit gerechnet wird, dass 98 % der Kinder 
zwischen dem dritten Lebensjahr und dem Schuleintritt einen Platz in einer der 
Kindertagesstätten in Anspruch nehmen werden, wird im Bereich der Krippen lediglich mit 
einer Quote von 60 % gerechnet. Die Zahl der Kinder, welche durch ihre Eltern bereits für die 
Krippe angemeldet werden, ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen, so dass 
auch die Gemeinde Hagen im Bremischen die Quote in den vergangenen Jahren von 50 % 



auf 60 % erhöht hat. Die Planungen im Bereich der vorzuhaltenden Krippenplätze wird dadurch 
erschwert, dass der Gemeinde die Kinder erst mit der Geburt gemeldet werden, also rund ein 
Jahr vor dem möglichen Bedarf. Weiter ermöglicht die Inanspruchnahme des Elterngeld-Plus, 
den Eltern, das Kind auch erst mit Erlangen des zweiten Lebensjahres in einer Krippe 
anzumelden. Da manche Familien sich komplett dagegen entscheiden, ihr Kind in die Krippe 
zu geben bzw. eine Tagespflege in Anspruch zu nehmen, ist eine Prognose hier schwierig. 
Die zwei überschüssigen Plätze können hier schnell aufgebraucht sein. Aufgrund dieser 
Unwägbarkeiten plant die Gemeinde Hagen im Bremischen bei den Neubauvorhaben in 
Driftsethe und Sandstedt ausreichend Platz auf dem Grundstück ein, um dort neben der 
Regelgruppe zukünftig bei Bedarf eine Krippengruppe unterzubringen. Auch die Gebäude 
werden so geplant, dass sie erweitert werden können.  
 
Kindertagesstättenbedarf in der ehemaligen Gemeinde Sandstedt 
 
Wie in dem Antrag richtig aufgeführt, ist in der Bedarfsplanung vorgesehen, acht 
Krippenkindern aus Sandstedt und zwei Krippenkindern aus Rechtenfleth einen Platz in der 
Krippe der Kindertagesstätte „Deichbutjer“ in Wersabe anzubieten. In der aktuellen 
Bedarfsplanung werden neben den Kindern aus Rechtenfleth, und Sandstedt auch die Kinder 
aus Offenwarden, Wersabe und Wurthfleth der Krippe in der Kindertagesstätte Wersabe 
zugewiesen. Wie aus der Tabelle auf Seite 21 der Bedarfsplanung zu entnehmen ist, sollte die 
Krippe in Wersabe auch in den kommenden Jahren alle Kinder aus den benannten Ortschaften 
aufnehmen können. Insofern wäre der Bedarf in der ehemaligen Gemeinde Sandstedt durch 
die Einrichtung in Wersabe gedeckt, wenn die heutige Prognose eintritt. Sollte die Quote der 
Kinder, die eine Krippe besuchen, über 60 % steigen, müssen ggf. Kinder aus der Marsch 
andere Einrichtungen besuchen. 
 
Altersgemischte Gruppen 
 
Bei der Einrichtung von altersgemischten Gruppen werden die Krippenkinder doppelt gezählt, 
zudem müssen in einer solchen Gruppe immer mehr Kindergartenkinder als Krippenkinder 
aufgenommen werden. Die bei einer Umsetzung einer Krippengruppe in der Kita „Deichbutjer“ 
verbleibenden 17 Kindergartenkinder sowie die fünf Krippenkinder können daher nicht 
gemeinsam in einer altersgemischten Gruppe untergebracht werden, da die maximale 
Gruppengröße auf 25 Kinder begrenzt wäre. Aufgrund dieser rechtlichen Lage können nicht 
alle Kinder aufgenommen werden und die Alternative scheidet aus Sicht der Verwaltung aus.  
 
Synergieeffekte bei der Umsetzung bei den geplanten Bauvorhaben 
 
Durch den Rat der Gemeinde Hagen im Bremischen wurden neben der Kindertagesstätte in 
Bramstedt auch Neubauten von Kindertagesstätten in Driftsethe (1 Kindergartengruppe), 
Sandstedt (1 Kindergartengruppe) und Uthlede (1 Kindergartengruppe und 1 Krippengruppe) 
beschlossen. Bei der Planung für die Neubauten in Driftsethe und Sandstedt wurde bzw. wird, 
bereits in der Planung Wert daraufgelegt, dass die Bauten zukünftig um eine weitere Gruppe 
erweitert werden könnten. Um Synergieeffekte beim Bau der neuen Kindertagesstätte zu 
nutzen, könnte es wirtschaftlich sein, bereits beim Bau eine zusätzliche Gruppe vorzusehen. 
Dementgegen könnten die derzeitigen hohen Baukosten sprechen, so dass eventuell ein 
Anbau zu gegebener Zeit wirtschaftlicher sein könnte. Eine endgültige Beurteilung ist aus 
heutiger Sicht sehr schwierig, da die Entwicklung der Baukosten nicht vorhergesehen werden 
kann. Um Kosten zu reduzieren, sollte eine mögliche weitere Krippengruppe bei einem dieser 
Bauvorhaben mit realisieren werden.  
 
Die neue Kindertagesstätte in Uthlede ist für den Anbau einer weiteren Krippe ungeeignet, da 
es dann nicht mehr möglich ist, einen Großteil der Kinder aus der Krippe in die 
Kindergartengruppe derselben Einrichtung zu übernehmen. 
 
Fazit 
 
Nach Auswertung der Daten ist es aus Sicht der Verwaltung wahrscheinlich, dass mehr 
Krippenplätze als bisher geplant langfristig benötigt werden (mehr als 60% der Krippenkinder 
besuchen eine Einrichtung). 



Der mögliche Bau einer weiteren Krippengruppe sollte bei einer der Baumaßnahmen in 
Driftsethe oder Sandstedt erfolgen. 
 
Für das weitere Vorgehen gibt es aus Sicht der Verwaltung zwei Optionen: 
 
Option 1: Die Bauten werden, wie geplant, realisiert und bei Bedarf wird zukünftig eine der 
Einrichtungen um eine weitere Gruppe erweitert, 
 
Option 2: Der Kindergartenneubau in Driftsethe oder Sandstedt wird als zweigruppige 
Einrichtung (1 Kindergartengruppe und 1 Krippengruppe) erfolgen. 
 
Weitere Erläuterungen können während der Sitzung gegeben werden. 
 
Beschlussempfehlung der Verwaltung: 
 
Nach Beratung 
 
 
Anlage: 
Antrag der Gruppe SPD und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN 

 


